
 

Spendensumme bis zu 50.000 € 
Unter dem Motto „FÜR ÖKOLOGISCHE VEREINSPROJEKTE“ führt die Sparkasse Hochrhein in Kooperation mit dem SÜDKURIER Medienhaus eine 
Vereinsförderaktion durch, wofür die Sparkasse Spendenmittel aus dem Zweckertrag von PS-Sparen und Gewinnen in der Gesamthöhe von bis zu 
50.000 € bereitstellt. Zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit können sich anerkannt gemeinnützige Vereine und Institutionen mit Sitz im 
Geschäftsgebiet* der Sparkasse Hochrhein für eine zweckgebundene Geldspende bewerben, wenn sie konkrete Projekte planen, die dem Erhalt der 
Umwelt, der Natur und der Lebensräume dienen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Vereine oder Institutionen direkt Geldspenden gegen Ausstellung 
einer amtlichen Spendenbescheinigung empfangen dürfen. Einsendeschluss für die Spendenanträge ist der Mittwoch, 5. März 2024! 

Beispiele für mögliche Projektthemen:  
Klimaschutz, Artenschutz, Tierschutz, Landschaftsschutz, Müllvermeidung, Mülltrennung, Recycling, Energiesparmaßnahmen, Veranstaltungen zu diesen 
Themen (z. B. auch Obstbaumschnittkurse), Ausstattungen zu diesen Themen, Bildungsangebote mit Unterstützung der Schulfördervereine (z.B. Natur-
AG an Schulen, Schulgarten, Exkursionen zu Land- und Forstwirtschaftsbetrieben etc.)  
 
Nicht gefördert werden: 
Investitionen im Zusammenhang mit Pflichtaufgaben öffentlicher (kommunaler oder kirchlicher) Träger, bauliche Maßnahmen, Ausstattung der Verwaltung, 
allgemeine Möblierung von Wegen oder Plätzen und weitere ähnliche Einzelfälle.  

Sonstige Hinweise: 

- *Zum Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochrhein gehören die Orte Albbruck, Bad Säckingen, Dettighofen, Dogern, Görwihl, Herrischried, 
Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, Todtmoos, Waldshut-Tiengen, Wehr, 
Weilheim und Wutöschingen  

- Bewerbungen erfolgen über das ausgefüllte Spendenantragsformular unter Beifügung eines digitalen Fotos (Größe mind. 300 dpi oder 2 MB) per E-
Mail an peter.kaiser@sparkasse-hochrhein.de. Mit der Bewerbung und dem Spendenantrag entsteht kein Rechtsanspruch auf eine Geldspende! 

- Nach Bewerbungsschluss werden die Projektanträge auf ihre Förderfähigkeit geprüft und durch eine Vorauswahl-Jury für die Veröffentlichungs- und 
Abstimmungsphase ausgewählt. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Bei zu vielen Bewerbungen entscheidet das Los. Die Vereine 
werden zeitnah nach der Entscheidung per E-Mail informiert. 

- Während der Veröffentlichungsphase unterstützen die Leserinnen und Leser des SÜDKURIER über ein Online-Voting die Projektvorschläge der Vereine und 
können die Chancen für das Auswahlverfahren der Preisträger verbessern. Weitere Kriterien für das Auswahlverfahren sind das gesellschaftliche Engagement 
der Vereine vor Ort, die Einbindung junger Menschen in die Projekte, die zu erwartenden nachhaltigen Auswirkungen auf den Schutz der Umwelt und die 
Kreativität und der Vorbildcharakter der Projekte.  

- Die Auswahl der Preisträger wird von einem Gremium aus Mitarbeitenden der Sparkasse Hochrhein und des SÜDKURIER Medienhauses vorgenommen, das 
ohne Rechtsanspruch der Teilnehmer vorschlägt, welche Projekte prämiert werden sollen. 

- Die Entscheidung über die Spendenvergabe obliegt der Sparkasse Hochrhein. 

Zeitliche Abläufe: 

> 17. Februar 2024: Beginn des Wettbewerbs. Ab diesem Tag können die Spendenanträge eingereicht werden. 

> 5. März 2024: Bewerbungsschluss 

> 8. März 2024: Mitteilung an die Vereine, ob sie in die Veröffentlichungsphase aufgenommen wurden 

> ab 3. April 2024: Veröffentlichungsphase im SÜDKURIER / parallel Online-Abstimmungsphase 

> Ende April 2024 Benachrichtigung der teilgenommenen Vereine über die Spendenentscheidungen 

 

Ihre Ansprechpartner 
Sparkasse Hochrhein: Peter Kaiser 

 07751 882-1030 

peter.kaiser@sparkasse-hochrhein.de 

SÜDKURIER: Melanie Völk 

 07751 8325-7480 

                 melanie.voelk@suedkurier.de 

 

 
 


